
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1427/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Betriebskostenzuschuss 2020 für die Kindertagesstätte Heideweg der 
Lebenshilfe 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat 
den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 eingereicht (siehe Anlage). 
 
Gesamteinnahmen in Höhe von 214.110 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 
706.996,34 Euro gegenüber, somit ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 
492.886,34 Euro. 
 
Für das Jahr 2019 wurde ein Zuschuss in Höhe von 253.800 Euro gewährt, die Jah-
resrechnung bleibt abzuwarten. Somit ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 
239.086,34 Euro. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die einzelnen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.  
 
Die Steigerung der Personalkosten ist neben der tariflichen Erhöhung auf die zusätz-
liche Elementargruppe zurückzuführen. Die Personalkosten für diese Gruppe wurde 
bereits ab Januar 2020 mit einer Stellenbesetzung von 2,0 Kräften (Außenstelle und 
Qualitätsvorgabe ab Aug. 2020) eingeplant. Wenn diese Gruppe erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Betrieb genommen wird, reduzieren sich diese Kosten entspre-
chend. 
 
Die Erhöhung bei den Mietausgaben begründet sich ebenfalls durch die geplante 
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zusätzliche Elementargruppe. 
 
Bei anderen Positionen sind die Erhöhungen auf die Kostensteigerungen und die 
Regelung aus der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag zurückzuführen. 
Die geplanten Investitionen in Höhe von 29.550 Euro wurden bereits im letzten Jahr 
vorgelegt (3-Jahresplan). 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2020 ist bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ein Zuschuss in 
Höhe von 299.900 Euro (7/12 vom Betriebskostenzuschuss ohne Investitionskosten-
anteil zzgl. 29.550 Euro Investitionskostenanteil) zur Verfügung zu stellen. 
 
Aufgrund der bestehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab 
dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger Kindertagesstätten die 
Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 
2020 neu geregelt werden.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung 
(endet zum 31.07.2020 aufgrund der Kita-Reform) zur Förderung von Kindern unter 
drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Haushaltsvoranschlag 
2020 für den Betrieb der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz 
vorbehaltlich der Änderungen zum Kindertagesstättengesetz anzuerkennen. Für den 
Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von 299.900 Euro gewährt. 
 
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 
46400.717000 299.900 Euro eingeplant.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 



 
 
 
Anlagen: 
Haushaltsvoranschlag 2020  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1428/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Vorzeitige Einstellung des Personals für die neue Kindertagesstätte in 
Appen / Träger DRK 
 
Sachverhalt: 
 
Zum 1.08.2020 soll der Betrieb der neuen Kindertagesstätte hinter dem Bürgerhaus, 
Trägerschaft DRK-Kreisverband Pinneberg, aufgenommen werden. Bis zum Eröff-
nungstermin sind vorbereitende Arbeiten erforderlich, so dass die zukünftige Leiterin, 
Frau Wohlfeil, bereits ab dem 01.01.2020 in Appen tätig sein sollte.  
Das pädagogische Personal sollte bereits zum 01.06.2020 eingestellt werden, damit 
die rechtlichen Einweisungen erfolgen, Fortbildungen absolviert werden können und 
die Eingewöhnung der Bestandskinder schon in der Schließzeit des ev. Kindergar-
tens den Eltern angeboten werden kann. 
 
Eine schriftliche Erläuterung und eine Kostenkalkulation vom DRK Kreisverband sind 
als Anlage beigefügt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die vorzeitige Einstellung dringend erforderlich um eine 
reibungslose Vorbereitung und Umsetzung zu ermöglichen. 
 
Der vorliegende Entwurf einer Trägervereinbarung konnte aufgrund der kurzfristigen 
Vorlaufzeit und unter Beachtung des Gesetzesentwurf zum neuen Kindertagesstät-
tengesetz noch nicht abschließend geprüft werden. Diese Vereinbarung wird zur ers-
ten Sitzungsperiode 2020 gesichtet und für die Beratung und Beschlussfassung vor-
bereitet.  
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Finanzierung: 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 265.100 Euro sind im Haushalts-
plan 2020 der Gemeinde Appen entsprechend einzuplanen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die erforderlichen Per-
sonalkosten für die DRK Kindertagesstätte in Appen zur Einstellung vor der Inbe-
triebnahme in Höhe von 265.100 Euro im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Appen 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Über die entsprechende Trägervereinbarung wird in der 1. Sitzungsperiode 2020 be-
raten und beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Anschreiben DRK und Kostenkalkulation   
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Gemeinde Appen 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 1434/2019/APP/en 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 14.10.2019 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

 

Digitalisierung an Schulen -DigitalPakt SH- 
 
Sachverhalt: 
Die Richtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH“ wurde am 30. September 2019 ver-
öffentlicht. Hierin sind die Modalitäten zur Vergabe und Förderungen im DigitalPakt 
SH geregelt. Die Richtlinie tritt zum 17. Mai 2019 rückwirkend in Kraft und hat eine 
Laufzeit bis zum 16. Mai 2024. Im Landesprogramm werden insgesamt 170.263.000 
€ in Schleswig-Holstein durch den Bund zur Verfügung gestellt.  
 
Jeweils 5 % sind für länderübergreifende und für landesweite/regionale Maßnahmen 
(Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen, Schaffung von 
Strukturen der zentralen Administration und Wartung der Infrastrukturen) vorgese-
hen. Abzüglich dieser Förderungen und des Betrages für die Schulen in freier Trä-
gerschaft und Einrichtungen der dänischen Minderheit verbleiben rd. 142.000.000 € 
für die öffentlichen Schulen. 
Die verbleibenden Mittel werden anhand der Schülerzahlen der amtlichen Schulsta-
tistik für das Schuljahr 2018/2019 verteilt, wobei eine Mindestförderung von 45.000 € 
/ Schule zur Verfügung gestellt wird. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziel der Richtlinie ist, dass alle pädagogisch genutzten Räume in der Schule über 
eine LAN-/WLAN-Ausstattung verfügen. Hierzu sind eine Bestandsaufnahme und die 
Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig. 
Jeder Unterrichtsraum soll mit Geräten zur Präsentation (Beamer, Leinwand, Doku-
mentenkamera, Aktivboards etc.) ausgestattet werden.  
 
Die Förderung von Endgeräten beläuft sich bei deren Erforderlichkeit entweder auf 
max. 20 % des Gesamtinvestitionsvolumen bzw. auf max. 25.000 €/Schule.  
Für die Beschaffung der Endgeräte gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. mo-
bile Klassensätze, eigene Geräte der Schüler/innen (BringYourOwnDevice), An-
schaffung Geräte durch den Schulträger für jede/n Schüler/innen.  
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Die Nutzungs-, Jugend- und Datenschutzrechtlichen Möglichkeiten sind zu beachten 
und zu regeln.  
 
Für die Antragstellung zur Zuwendungsgewährung sind Unterlagen von Seiten der 
Schulen und des Schulträgers notwendig. Diese beinhalten z.B. die Bestandsauf-
nahme an der Schule, die Ausstattungsplanung und das Ausstattungskonzept. Hie-
raus wird der Medienentwicklungsplan entwickelt. Dieser enthält weiterhin die Investi-
tions- und Finanzplanung, das Supportkonzept, die Fortbildungsplanung und das 
technisch-pädagogische Einsatzkonzept. 
 
Die Fördersumme kann auch in Teilbeträgen abgerufen werden. Bei Neubauten sind 
die Arbeiten der Digitalisierung gesondert auszuweisen, damit diese gefördert wer-
den können.  
 
Die Zweckbindung der Förderung beläuft sich für Gebäude auf 10 Jahre und für Ge-
räte auf 5 Jahre. 
 
Es haben in 2019 bereits einige Treffen mit den Vertretern der Schulen, Schulträger 
und Verwaltung stattgefunden. Informationsveranstaltungen haben bereits stattge-
funden. Auch in Zukunft werden hierzu Veranstaltungen stattfinden, woraus dann 
berichtet wird. 
Bei den Treffen im Amtsbereich wurde sich daraufhin verständigt, das Projekt mit 
einer Kooperation auf Amtsebene umzusetzen. Hierbei wurde unter anderem die 
Musterlösung an Grundschulen des IQSH vorgestellt. Das IQSH berät und unter-
stützt bei der Umsetzung des Projektes.  
 
Finanzierung: 
Durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurden die Budgets der 
Schulen mit Stand vom 30. September 2019 mitgeteilt. 
 
Für die Grundschule in Appen bedeutet dies eine Förderung von 66.341,78 €.  
 
Von Seiten des Schulträgers ist ein Eigenanteil von 15 % bereit zu stellen, so dass  
Mittel von 76.293,05 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Darüberhinausgehen-
de Ausgaben sind zu 100 % von der Gemeinde zu tragen. 
 
Die Mittel werden entsprechend im Haushalt 2020 der Gemeinde eingeplant.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
siehe unter Finanzierung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nimmt die Ausführungen zum 
Sachstand DigitalPakt SH zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 



     (Banaschak) 
    Bürgermeister 
 
 
 





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1430/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 27.09.2019 

Bearbeiter: Regina Klüver AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Beschaffung und Betreibung eines Bürgerbusses 
 
Sachverhalt: 
Der Seniorenbeirat Appen beantragt die Einstellung von Mitteln in den Haushalt der 
Gemeinde für das Jahr 2020 für die Beschaffung und Inbetriebnahme eines Bürger-
busses. Der Antrag wird damit begründet, dass die Auswertung einer Fragebogenak-
tion, einer Informationsveranstaltung und einer Vielzahl von Einzelgesprächen einen 
hohen Bedarf ergeben hat. Mit der Beschaffung und Betreibung eines Bürgerbusses 
soll erreicht werden, Seniorinnen und Senioren, die keine andere Beförderungsmög-
lichkeit haben, die Teilhabe am öffentlichen Leben zu erleichtern. Der Seniorenbeirat 
weist darauf hin, dass die Gemeinde Appen über keine Einkaufsmöglichkeiten des 
täglichen Bedarfs verfügt und des Weiteren Fachärzte, Geldautomaten etc. schwer 
erreichbar sind. Ebenso fällt es teilweise schwer, an sonstigen Aktivitäten teilzuneh-
men. Ferner beantragt der Seniorenbeirat Verhandlungen mit der Agentur Landmobil 
zum Vertragsabschluss für ein Beratungsprojekt „Bürgerbus Appen“ aufzunehmen, 
die bisher geleistete Arbeit des Seniorenbeirats bei der weiteren Projektentwicklung 
zu berücksichtigen und den Seniorenbeirat von Beginn an aktiv in die Bürgerbusent-
wicklung einzubeziehen. Der Antrag des Seniorenbeirates sowie die Einladung zu 
einem Informationsgespräch werden Anlage zur Vorlage.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Seniorenbeirat sieht sich nicht in der Lage, ein Durchführungskonzept zu erstel-
len oder die Einsatzplanung und Festlegung der Haltestellen zu übernehmen. Dies 
würde dann der Gemeinde Appen als Träger des Gemeindebusses obliegen. 
Die Vorsitzende hat Kontakt zu der Agentur Landmobile Kontakt aufgenommen und 
einen Termin für das kostenlose Erstgespräch am 12.11.2019 vereinbart. Alles Wei-
tere ist kostenpflichtig.  
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Finanzierung: 
Der Kaufpreis in Höhe von ca. 41.000,00 €, bzw. eine Leasingrate in Höhe von mtl. 
ca. 400,00 € sind in den Haushalt 2020 aufzunehmen oder im Nachtragshaushalt 
2020 zu berücksichtigen. Weiterhin zu berücksichtigen sind ggf. die Kosten für einen 
Komplettservice f. Werkstattarbeiten in Höhe von mtl. rd. 54,00 €, sowie die Kosten 
für Versicherung und Kfz – Steuern. Ferner sind die Kosten für die Begleitung des 
Projektes durch die Agentur Landmobil entstehen. Ein Kostenvoranschlag wurde 
vom Seniorenbeirat erbeten.  
 
Fördermittel durch Dritte:  In Schleswig-Holstein gibt es derzeit noch keine För-
dermittel für Bürgerbusse.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss emp-
fiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Beschaffung und Betreibung eines 
Bürgerbusses / einen Bürgerbus nicht zu beschaffen und zu betreiben. 
Die Beschaffung soll durch Erwerb / Leasing erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
     Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des Seniorenbeirates Appen; Einladung zum Informationsgespräch.  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1424/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 04.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Antrag vom Heimatverein Appen und Umgebung auf Bezuschussung zur 
Anschaffung von 2 Laptops, 1 Drucker mit Scanfunktion sowie einer 
Archivierungssoftware 
 
Sachverhalt: 
 
Der Heimatverein Appen und Umgebung hat den als Anlage beigefügten Antrag ein-
gereicht. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
Es wird ein Zuschuss in Höhe von bis zu 3.000 Euro für die Anschaffung von 2 Lap-
tops, einem Drucker mit Scanfunktion sowie einer Archivierungssoftware beantragt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2020 vorgesehen werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Heimatverein Appen und 
Umgebung einen Zuschuss in Höhe von insgesamt ________ Euro für die Anschaf-
fung von 2 Laptops, 1 Drucker mit Scanfunktion sowie einer Archivierungssoftware 
zu gewähren.  
 
Ein entsprechender Verwendungsnachweis ist nach der Anschaffung vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag vom Heimatverein Appen und Umgebung  
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